
E. Wertungsgeleitete Rechtsprechung

Die vorstehend dargelegten Überprüfungen setzen jeweils
gerichtliche Wertungen voraus. Diese pflegen naturgemäß
recht unterschiedlich getroffen zu werden, weil die Belange
und Bedürfnisse der Parteien verschieden wahrgenommen
werden. Hier fließen Persönlichkeit und Erfahrungen des
jeweils erkennenden Richters mit in die Entscheidung ein.
Auch das Geschlecht spielt nach den bisherigen Erfahrungen
eine Rolle. Ein mit drei Männern besetzter Senat entscheidet
in derartigen Wertungsfragen anders als eine erstinstanzliche
Richterin, und das bei allem Bemühen um gute Sachverhalts-
erfassung und Unparteilichkeit. Zur Risikominimierung für
die Parteien sollte es solche einseitig besetzten Senate deshalb
nicht mehr geben, sondern es sollten in einem Spruchkörper
immer Richter beiderlei Geschlechts vertreten sein.

F. Empfehlungen an den Rechtsanwalt

In prozessualer Hinsicht sollte der Rechtsanwalt darauf hin-
wirken, dass das Gericht sobald wie möglich ein Zwischen-
urteil über dieWirksamkeit eines Ehevertrages trifft, wenn
es für die Entscheidung des Rechtsstreits auf die Bewertung
des Vertrages ankommt. Wegen der Wertungsbezogenheit
derartiger Vertragsüberprüfungen sollte der Rechtsanwalt ggf.
Rechtsmittel gegen Entscheidungen einlegen, durch die er
die Belange seiner Partei nicht hinreichend gewahrt sieht.
Nicht selten kommt die nächst höhere Instanz in diesen Fällen
zu einem anderen Ergebnis, was nicht automatisch bedeutet,
dass dieses auch das richtigere ist.

Für den Anwaltsnotar empfiehlt es sich, bei der Vertrags-
beurkundung möglichst umfangreich die aktuelle Situation
(z.B. Schwangerschaft) und die Vorstellungen der Parteien
über den Eheverlauf, insbesondere bezüglich Kinderwunsch
und Berufstätigkeit, in die Vertragsurkunde mit aufzuneh-
men und nach Möglichkeit auch Auffangregelungen vor-
zusehen für den Fall, dass der Eheverlauf nicht den ursprüng-
lichen Erwartungen entspricht. Je mehr die Partner selbst
regeln, desto weniger sind sie später von den Wertungen des
Gerichts abhängig.22 Bei komplexen Verträgen sind ferner
Wertgrundlagen für die einzelnen Regelungsinhalte auf-
zunehmen. Bei Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich
kann dies auch bedeuten, vorab Auskünfte bei den Versor-
gungsträgern zur Höhe der beiderseitigen Anrechte einzuho-
len.
Auch für den Notar ist es wenig erfreulich, wenn ein Gericht
später die Nichtigkeit des von ihm beurkundeten Vertrages
feststellt. Er sollte sich daher hüten, Verträge zu protokollie-
ren, die eine Vertragspartei erheblich benachteiligen, und die
Parteien vor der Beurkundung ausführlich und verständlich
über alle Einzelheiten und Auswirkungen des Vertragstextes
informieren. In vielen Fällen werden auf der Grundlage der
geänderten Rechtsprechung des BGH bereits jetzt im Vorfeld
auf Seiten beider Parteien Fachanwälte für Familienrecht
beratend hinzugezogen, die den Vertragstext auf seine An-
gemessenheit überprüfen. Dieses Vorgehen ist jedenfalls bei
komplexen Vereinbarungen zu empfehlen.

22 „Bei Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“.

Handlungsfelder der deutschen EU-Ratspr4sidentschaft im
Familienrecht – Die europ4ischen Verordnungsvorschl4ge zum
internationalen Scheidungs- und Unterhaltsrecht

Mathias Beyer, Staatsanwalt, Berlin1

1. Einleitung

Zum 1. Januar 2007 hat Deutschland die EU-Ratspräsident-
schaft übernommen. Wie generell sind die Erwartungen an
den deutschen Ratsvorsitz auch im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen hoch. Deutschland möchte
während seiner 6-monatigen Präsidentschaft die Harmonisie-
rung des Internationalen Familienrechts, d.h. des Internatio-
nalen Privat- und Zivilverfahrensrechts in diesem Bereich,2

besonders fördern. Das Internationale Familienrecht war des-
halb gleich zum Auftakt der Präsidentschaft am 15. Januar
2007 Thema des Informellen Treffens der Justizministerinnen
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1 Der Autor ist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, zur
Zeit abgeordnet an das Bundesministerium der Justiz. Der Beitrag gibt
ausschließlich die persönliche Auffassung des Autors wieder.

2 Eine Harmonisierung des materiellen Familienrechts ist wegen der großen
Unterschiede in den Sachrechten der Mitgliedstaaten nicht gewollt. Im
Übrigen hat die EU hierfür auch keine Kompetenz.



und -minister der EU-Mitgliedstaaten in Dresden. Deren
Mehrheit hat sich für eine (weitere) Angleichung des Interna-
tionalen Privat- und Zivilverfahrensrechts im Familienrecht
ausgesprochen.3 Im Zentrum stehen dabei die derzeit in Brüs-
sel verhandelten Verordnungsvorschläge zum internationalen
Scheidungs- und Unterhaltsrecht, die im Folgenden vor-
gestellt werden sollen.

2. Internationales Scheidungsrecht –
Der Verordnungsvorschlag „Rom III“

Die EU-Kommission hat am 17. Juli 2006 den Entwurf einer
sog. „Rom III“-Verordnung (Rom III-VO-E)4 vorgelegt, der
im Wesentlichen die Vereinheitlichung des Internationalen
Privatrechts (IPR) der Mitgliedstaaten in Scheidungssachen
vorsieht. Um den Inhalt des VO-Vorschlags erläutern zu
können, müssen zunächst die Probleme des geltenden Rechts
skizziert werden.

a) Probleme des geltenden Rechts

Das internationale Scheidungsverfahrensrecht ist auf euro-
päischer Ebene bereits umfangreich harmonisiert: Die seit
dem 1. März 2005 geltende sog. Brüssel IIa-VO5 vereinheit-
licht das Recht der Mitgliedstaaten6 zur internationalen Zu-
ständigkeit sowie zur Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Ehesachen.7 Im Bereich der internationa-
len Zuständigkeit stellt Art. 3 Brüssel IIa-VO den Ehegatten
sieben alternative Gerichtsstände für ihre Scheidung zur
Verfügung. Sechs dieser Gerichtsstände knüpfen an den
aktuellen oder letzten gewöhnlichen Aufenthalt beider bzw.
eines Ehegatten an, teilweise kombiniert mit gemeinsamer
Antragstellung sowie einer bestimmten Aufenthaltsdauer
oder der Staatsangehörigkeit des Antragstellers. Ein weiterer
Gerichtsstand knüpft schließlich an die gemeinsame Staats-
angehörigkeit der Ehegatten an. Eine etwaige Konkurrenz
dieser alternativen Gerichtsstände wird durch das „Wind-
hundprinzip“ aufgelöst. Es entscheidet dasjenige zuständige
Gericht, das zuerst angerufen wurde (vgl. Art. 19 Brüssel
IIa-VO). Die Brüssel IIa-VO enthält keine Bestimmungen
zum Internationalen Privatrecht in Ehesachen. Es gibt auch
keinen multilateralen Staatsvertrag zum IPR in Ehesachen,
so dass auch auf dieser Ebene keine Rechtsvereinheitlichung
unter den Mitgliedstaaten stattgefunden hat.8 Im Ergebnis
wenden daher die Mitgliedstaaten in Scheidungssachen je-
weils ihr autonomes IPR an, das erheblich voneinander
abweicht. Während die meisten Mitgliedstaaten – wie auch
Deutschland9 – grundsätzlich an die gemeinsame Staats-
angehörigkeit der Ehegatten anknüpfen, ziehen andere Mit-
gliedstaaten vorrangig den gemeinsamen gewöhnlichen Auf-
enthalt der Ehegatten heran.10 Eine ganze Reihe von
Mitgliedstaaten wendet grundsätzlich das eigene Recht (lex
fori) auf Scheidungen an.11Malta nimmt darüber hinaus noch

eine Sonderstellung ein, da dort die Ehescheidung überhaupt
nicht möglich ist. Die Kombination aus den sieben alternati-
ven Gerichtsständen des Art. 3 Brüssel IIa-VO und dem
nicht harmonisierten IPR führt dazu, dass für die Partner
einer „internationalen Ehe“12 schwer vorhersehbar ist, in
welchem Staat und nach welchem Recht ihre Ehe ggf.
geschieden wird. Es besteht sogar die Gefahr des „forum
shopping“, da der rechtlich versierte oder besser beratene
Ehegatte den Scheidungsantrag schnell und gezielt in dem
Mitgliedstaat stellen kann, über dessen IPR das für diesen
Ehegatten günstigste Sachrecht zur Anwendung kommt.13
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3 Siehe Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz vom 15. Januar
2007.

4 KOM(2006) 399 endg.; Ratsdok. 11818/06. „Rom III“ ist der inoffizielle
Arbeitstitel für den VO-Entwurf. Die offizielle Überschrift lautet „Vor-
schlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 2201/2003 im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesachen und zur
Einführung von Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem
Bereich“. Der Verordnungvorschlag ist abgedruckt in BR-Drucks 531/06.

5 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27.11.2003 über die
Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABlEU Nr. L 338,
S. 1; in Bezug auf Verträge Maltas mit dem Heiligen Stuhl geändert in
ABlEU Nr. L 367, S. 1).

6 Die Brüssel IIa-VO gilt jedoch nicht für Dänemark, das auf der Grundlage
eines Protokolls zum Amsterdamer Vertrag an der justiziellen Zusammen-
arbeit in Zivilsachen nach Art. 65 EG-Vertrag insgesamt nicht teilnimmt.
Das Vereinigte Königreich sowie Irland haben auf Grund eines weiteren
Protokolls zum Amsterdamer Vertrag das Recht, fallweise über ihre Betei-
ligung an Rechtsakten in diesem Bereich zu entscheiden (sog. „opt in“).
Bezüglich der Brüssel IIa-VO haben das Vereinigte Königreich sowie
Irland ihr „opt in“ erklärt, so dass die Verordnung auch für diese Mitglied-
staaten gilt.

7 Mit Ehesachen sind Zivilsachen gemeint, die die Ehescheidung, die Tren-
nung ohne Auflösung des Ehebandes und die Ungültigerklärung einer Ehe
betreffen (Art. 1 Abs. 1 lit. a Brüssel IIa-VO).

8 Das Fehlen eines multilateralen Staatsvertrags, etwa eines Haager Über-
einkommens, zum IPR in Scheidungssachen ist sicherlich auch ein Indiz
für die Schwierigkeit, in dieser Frage konsensfähige Regelungen zu finden.

9 Vgl. Art. 17 Abs. 1 S. 1 EGBGB i.V.m. Art. 14 Abs. 1 EGBGB.
10 Z. B. Estland und Litauen.
11 Z. B. Dänemark, Finnland, Irland, Lettland, Schweden, Vereinigtes Kö-
nigreich und Zypern.

12 Vorstellbar sind etwa Ehen, deren Partner eine unterschiedliche Staats-
angehörigkeit haben oder die nicht in ihrem (gemeinsamen) Heimatstaat
oder in verschiedenen Staaten leben.

13 Hier verbergen sich auch Haftungsfallen für Rechtsanwälte, die im kon-
kreten Fall wohl alle für die Scheidung ihres Mandanten zuständigen
Gerichtsstaaten samt dem über das dortige IPR zur Anwendung kommen-
den Sachrecht eruieren müssten.



b) Lçsungsans4tze von „Rom III“

Der Rom III-VO-E hat das Ziel, für die Partner einer „interna-
tionalen Ehe“14 hinsichtlich einer etwaigen Scheidung
Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit zu schaffen. Dazu
sieht der VO-Vorschlag eine weitere Harmonisierung des
Rechts der Mitgliedstaaten15 zur internationalen Zuständig-
keit in Ehesachen sowie – erstmals auf EU-Ebene – Bestim-
mungen zum Internationalen Privatrecht16 vor. Gesetzestech-
nisch sollen diese Bestimmungen in die Brüssel IIa-VO
integriert werden. Die sieben alternativen Gerichtsstände des
Art. 3 Brüssel IIa-VO bleiben dabei unberührt.17 Stattdessen
sollen nach Möglichkeit die Ehegatten selber für Rechts-
sicherheit sorgen, indem die (beschränkte) Möglichkeit einer
Gerichtsstandsvereinbarung neu eingeführt werden soll. Des
Weiteren soll auch im IPR Parteiautonomie eingeführt wer-
den, indem die (beschränkte) Möglichkeit einer Rechtswahl
geschaffen werden soll. Schließlich sieht der VO-Entwurf im
IPR objektive Anknüpfungspunkte vor, wenn die Ehegatten
keine Rechtswahl getroffen haben. Im Endeffekt soll dadurch
die Situation herbeigeführt werden, dass eine konkrete Ehe in
jedem Mitgliedstaat nach demselben Sachrecht geschieden
würde. Im Einzelnen sieht der Kommissionsvorschlag Fol-
gendes vor:

(1) Gerichtsstandsvereinbarung

Gemäß Art. 1 Abs. 2 Rom III-VO-E soll ein neuer Art. 3a in
die Brüssel IIa-VO integriert werden. Nach Art. 3a Abs. 1
(neu) Brüssel IIa-VO sollen die Ehegatten die Zuständigkeit
eines Gerichts oder der Gerichte eines Mitgliedstaates für ihre
Scheidung vereinbaren können, sofern ein enger Bezug zu
diesem Mitgliedstaat besteht. Dies soll dann der Fall sein,
wenn
(a) einer der in Artikel 3 Brüssel IIa-VO genannten objektiven
Zuständigkeitsgründe zutrifft oder
(b) dieser Mitgliedstaat der letzte gemeinsame gewöhnliche
Aufenthalt der Ehegatten während mindestens drei Jahren war
oder
(c) einer der Ehegatten die Staatsangehörigkeit dieses Mit-
gliedstaats besitzt bzw. im Fall des Vereinigten Königreichs
und Irlands sein bzw. ihr „domicile“ im Hoheitsgebiet dieser
Staaten hat.

(2) Rechtswahl

Hinsichtlich des anzuwendenden Rechts sieht Art. 1 Abs. 7
Rom III-VO-E die Aufnahme eines neuen Kapitels IIa in die
Brüssel IIa-VO vor. Nach Art. 20a Abs. 1 (neu) Brüssel
IIa-VO sollen die Ehegatten für die Scheidung sowie die
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes,18 eine beschränkte
Rechtswahlmöglichkeit erhalten. Folgende Rechte sollen ver-
einbar sein:

(a) das Recht des Staates, in dem die Ehegatten ihren letzten
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt hatten, sofern einer
von beiden dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
(b) das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit ein
Ehegatte besitzt, oder – im Fall des Vereinigten Königreichs
und Irlands – in dem ein Ehegatte sein „domicile“ hat.19

(c) das Recht des Staates, in dem die Ehegatten während
mindestens fünf Jahren ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten,
(d) das Recht des Mitgliedstaates, in dem der Antrag gestellt
wird.

(3) Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht

Falls die Ehegatten sich nicht auf ein Recht einigen wollen
oder können, sieht der VO-Vorschlag objektive Anknüp-
fungspunkte vor, nach denen das auf die Scheidung oder die
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes20 anzuwendende
Recht zu bestimmen ist. Nach Art. 20b (neu) Brüssel IIa-VO
soll das Recht des Staates zur Anwendung kommen,
(a) in dem die Ehegatten ihren gemeinsamen gewöhnlichen
Aufenthalt haben, sonst
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14 Siehe Fn 12.
15 Die Rom III-VO wird jedoch nicht für Dänemark gelten. Darüber hinaus
haben das Vereinigte Königreich und Irland ihr sog. „opt in“ zu dem
VO-Vorschlag nicht erklärt und gehen daher davon aus, ebenfalls durch
eine zukünftige „Rom III-VO“ nicht gebunden zu sein. Von einem sehr
formalen Standpunkt aus könnte man (etwa von Seiten der Kommission)
dagegen argumentieren, dass die Rom III-VO schon deshalb unabhängig
von einem „opt in“ auch für das Vereinigte Königreich und Irland gilt, da
auf diese beidenMitgliedstaaten die Brüssel IIa-VOAnwendung findet und
es sich bei Rom III lediglich um eine Änderung der Brüssel IIa-VO handelt.
Siehe zum EU-verfassungsrechtlichen Hintergrund der Positionen Däne-
marks, des Vereinigten Königreichs sowie Irlands oben Fn 6.

16 Die Vorschläge zum IPR beziehen sich auf die Ehescheidung und die
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes. Die Ungültigerklärung der Ehe,
die von der Brüssel IIa-VO im Übrigen erfasst wird (siehe Fn 7), bleibt
ausgespart. Grund hierfür ist imWesentlichen, dass nach Auffassung vieler
Mitgliedstaaten auf die Ungültigerklärung der Ehe das Recht der Ehe-
schließung anzuwenden ist. Hinsichtlich des IPR der sachlichen Ehe-
schließungsvoraussetzungen divergieren die Ansichten der Mitgliedstaaten
jedoch so stark, dass ein Konsens zum gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich
erscheint.

17 Theoretisch denkbar wäre es auch, allein durch die Verengung auf einen
Gerichtsstand Rechtssicherheit zu schaffen. Die Ehegatten wüssten dann,
in welchem Mitgliedstaat sie geschieden würden und könnten anhand des
IPR dieses Staates auch ermitteln, welches Sachrecht zur Anwendung
käme. Eine derartig enge Zuständigkeitsregelung könnte aber nicht in allen
Lebenssituationen den berechtigten Interessen der Parteien gerecht werden.
Zudem beruht Art. 3 Brüssel IIa-VO auf einem äußerst schwierigen Kom-
promiss der Mitgliedstaaten, an dem weder die Kommission noch der Rat
rühren möchten. Seinerzeit hatte man durch die Einigung auf die besagten
sieben alternativen Gerichtsstände, in denen jeder Mitgliedstaat seine
Position wiedergefunden hat, das drohende Scheitern der Brüssel IIa-VO
verhindert.

18 Siehe zum Anwendungsbereich der IPR-Vorschriften bereits oben Fn 16.
19 Die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags enthält insoweit Über-
setzungsfehler, als dort von der Staatsangehörigkeit beider Ehegatten
sowie deren gemeinsamem „domicile“ die Rede ist.

20 Siehe zum Anwendungsbereich der IPR-Vorschriften bereits oben Fn 16.



(b) in dem die Ehegatten ihren letzten gemeinsamen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatten, sofern einer von ihnen dort noch
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sonst
(c) dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten besitzen bzw.
– im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands – in dem
sie ihr gemeinsames „domicile“ haben, sonst
(d) in dem der Antrag gestellt wird.

c) Meinungsbild in der Ratsarbeitsgruppe

Die Rom III-VO kommt durch einstimmigen Ratsbeschluss
zustande, ohne dass es der Zustimmung des Europäischen
Parlaments bedarf.21 Die Beschlussfassung der Mitgliedstaa-
ten wird auf Fachebene in der zuständigen Ratsarbeitsgruppe
vorbereitet, die unter finnischer Präsidentschaft (lediglich)
zweimal getagt hat. Unter deutscher Präsidentschaft haben
bereits am 23. und 24. Januar zwei Sitzungstage stattgefun-
den. Dabei sind divergierende Grundauffassungen der Mit-
gliedstaaten zu Tage getreten.
Zum einen gibt es Mitgliedstaaten, die generell die Anwen-
dung ausländischen Rechts auf Scheidungen weitgehend ab-
lehnen, und daher der Einführung von IPR-Vorschriften kri-
tisch gegenüber stehen. Als Grund hierfür werden weniger
Befürchtungen geäußert, dass die Gerichte durch die Anwen-
dung ausländischen Rechts überfordert würden. Tatsächlich
ist davon auszugehen, dass die „lex fori-Staaten“22 durch den
Rom III-VO-E nur in wenigen Fällen ausländisches Recht
anwenden müssten und in den Mitgliedstaaten, die derzeit
Ehen (primär) nach dem Recht der gemeinsamen Staatsange-
hörigkeit der Ehegatten scheiden, die Anwendung auslän-
dischen Rechts deutlich zurückgehen würde. Denn durch die
prioritäre Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt der
Ehegatten in Art. 20b (neu) Brüssel IIa-VO, der nach Art. 3
Brüssel IIa-VO in vielen Fällen auch die internationale Zu-
ständigkeit begründet, wird das Gericht in der deutlichen
Mehrheit der Fälle seine lex fori anwenden können.23 Die
hinsichtlich der Einführung von IPR-Vorschriften kritischen
Staaten äußern vielmehr die Sorge, dass deren Staatsangehö-
rige dem Schutz des eigenen „scheidungsfreundlichen“ Sach-
rechts entzogen werden könnten.24 Diese Bedenken konnten
nicht dadurch verringert werden, dass die Mitgliedstaaten
nach dem Rom III-VO-E das Recht behalten sollen, gegen
die Anwendung ausländischen Rechts einschließlich des
Rechts eines anderen EU-Mitgliedstaats einen ordre public-
Vorbehalt25 geltend zu machen.
Zum anderen ist umstritten, in welchem Maße im Bereich des
Scheidungsrechts Parteiautonomie in Form von Gerichts-
standsvereinbarung und Rechtswahl überhaupt akzeptabel ist.
Staaten, die insoweit skeptisch sind, bemühen sich um einen
möglichst engen Anwendungsbereich der diesbezüglichen
Vorschriften. Um sicherzustellen, dass die Gerichtsstandsver-
einbarung oder Rechtswahl im Zeitpunkt der Scheidung noch
den Interessen und Erwartungen beider Parteien entspricht,
soll die jeweilige Vereinbarung nur dann gelten, wenn bis zur

Scheidung lediglich ein eng begrenzter Zeitraum26 vergangen
ist. Zudem soll die Vereinbarung unter dem Vorbehalt stehen,
dass die maßgeblichen Bezugspunkte für den Gerichtsstand
bzw. das gewählte Recht auch zur Zeit des Scheidungsver-
fahrens noch fortbestehen.27 Andere Mitgliedstaaten setzen
sich hingegen für eine möglichst weitgehende Parteiautono-
mie ein. Danach sollen Gerichtsstandsvereinbarung und
Rechtswahl etwa im Rahmen eines vor der Heirat abgeschlos-
senen Ehevertrags möglich sein, damit die Ehegatten schon
frühzeitig für Rechtssicherheit sorgen können. Die jeweilige
Vereinbarung soll auch dann Bestand haben, wenn die zum
Zeitpunkt ihres Abschlusses gegebenen Bezugspunkte nach-
träglich weggefallen sind. Fraglich ist auch, wie der Schutz
eines ggf. „schwächeren“ Ehegatten vor Übervorteilung si-
chergestellt werden soll. Die Einführung einer diesbezügli-
chen Formvorschrift,28 die eine sachkundige Beratung und
Belehrung der Ehegatten gewährleistet, ist problematisch, da
nicht alle Mitgliedstaaten ein Notariat oder eine entspre-
chende Einrichtung in ihrem nationalen Recht vorsehen. Es
wird daher auch darüber nachgedacht, den Ehegatten ein
spezielles Anfechtungsrecht einzuräumen.
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21 Dies ergibt sich aus Art. 67 Abs. 5 Anstrich 2 EG-Vertrag, da es sich
eindeutig um einen Rechtsakt auf dem Gebiet des Familienrechts handelt.

22 Staaten, die derzeit in erster Linie ihr eigenes Recht auf Scheidungen
anwenden. Siehe dazu oben Fn 11.

23 Nach Art. 20b lit. (a) (neu) Brüssel IIa-VO würde beispielsweise die Ehe
zweier Türken, die in Deutschland leben, in Deutschland nach deutschem
Recht geschieden werden, wohingegen derzeit nach Art. 17 Abs. 1 S. 1
EGBGB i.V.m. Art. 14 Abs. 1 EGBGB grundsätzlich türkisches Recht zur
Anwendung kommt.

24 Nach derzeitiger Rechtslage kann beispielsweise eine Finnin, die mit ihrem
polnischen Ehemann in Polen lebte und nach der Trennung nach Finnland
zurückgekehrt ist, dort nach einem sechsmonatigen gewöhnlichen Aufent-
halt die Scheidung einreichen (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a Anstrich 6 Brüssel
IIa-VO) und sich nach finnischem Recht schnell und einfach scheiden
lassen. Nach Art. 20b lit. (b) (neu) Brüssel IIa-VO müsste das finnische
Gericht hingegen polnisches Recht anwenden, nach dem es unter Umstän-
den auf das „Verschulden“ eines Ehegatten ankommt. Ähnliche „Problem-
lagen“ können sich ergeben, wenn ein Sachrecht eine lange Trennungszeit
für die Scheidung voraussetzt, wie etwa das irische Scheidungsrecht
(vierjährige Trennungszeit).

25 Art. 20e (neu) Brüssel IIa-VO.
26 Die Vorstellungen reichen insoweit von fünf Jahren bis zu lediglich 6
Monaten.

27 Beispiel: Ein niederländisch-italienisches Ehepaar hat seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt in Belgien. Darauf gestützt wird gem. Art. 20a (neu)
Brüssel IIa-VO die Anwendung belgischen Rechts vereinbart. Die Rechts-
wahl soll nur dann im Fall der Scheidung tatsächlich durchgreifen, wenn
die Ehegatten auch zu diesem Zeitpunkt noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in Belgien haben.

28 Der Rom III-VO-E sieht sowohl für die Gerichtsstandsvereinbarung als
auch für die Rechtswahl die bloße Schriftform vor (Art. 3a Abs. 2 (neu)
bzw. Art. 20a Abs. 2 (neu) Brüssel IIa-VO). Dies allein dürfte für den
Schutz eines „schwächeren“ Ehegatten nicht genügen. Ein Bedürfnis für
Schutz des „schwächeren“ Ehegatten besteht insb. bei der Rechtswahl. Vor
dem Hintergrund, dass das Scheidungs-IPR der Mitgliedstaaten harmoni-
siert werden soll, wodurch jeder Mitgliedstaat auf ein und dieselbe Schei-
dung dasselbe Sachrecht anwenden würde, erscheinen die Konsequenzen
einer Gerichtsstandsvereinbarung als weniger gravierend.



3. Der Vorschlag einer Unterhaltsverordnung

Die EU-Kommission hat am 15. Dezember 2005 den Entwurf
einer Verordnung zum internationalen Unterhaltsrecht29 vor-
gelegt, der ungleich komplexer und vielschichtiger ist als der
Rom III-VO-E. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann
daher nur ein Überblick über dieses Dossier gegeben werden.

a) Probleme des geltenden Rechts

Im Bereich des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
in Unterhaltssachen ist der Harmonisierungsgrad unter den
EU-Mitgliedstaaten nur auf den ersten Blick zufrieden stel-
lend. Zwar gelten die Bestimmungen der sog. Brüssel I-VO,30

die in allen Mitgliedstaaten außer Dänemark anzuwenden
ist,31 zur internationalen Zuständigkeit und zur Anerkennung
und Vollstreckbarerklärung von Entscheidungen auch in Un-
terhaltssachen. Zudem findet die EG-Vollstreckungstitel-Ver-
ordnung,32 die für sog. unbestrittene Geldforderungen das
Vollstreckbarerklärungsverfahren abschafft, auch auf Unter-
haltstitel Anwendung. Nach Art. 71 Brüssel I-VO hat jedoch
im Bereich der Anerkennung und Vollstreckbarerklärung für
die 17 EU-Mitgliedstaaten (darunter Deutschland33), die Ver-
tragsstaaten des Haager Übereinkommens vom 2. Oktober
1973 über die Anerkennung und Vollstreckung von Unter-
haltsentscheidungen (HUntVÜ) sind, dieses Übereinkommen
im Verhältnis zueinander weiterhin Bedeutung. Unter diesen
17Mitgliedstaaten wird der Harmonisierungsgrad noch weiter
dadurch verringert, dass Art. 26 HUntVÜ die Einlegung ver-
schiedener Vorbehalte zulässt, von denen die Mitgliedstaaten
in größerem Umfang Gebrauch gemacht haben. Im Bereich
des Internationalen Privatrechts sind lediglich 10 EU-Mit-
gliedstaaten (darunter Deutschland34) Vertragsstaaten des
Haager Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf
Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (HUntÜ). Auch die-
ses Übereinkommen sieht in Art. 14 und 15 verschiedene
Vorbehalte vor, von denen die EU-Mitgliedstaaten in unter-
schiedlicher Weise Gebrauch gemacht haben.
Die dargelegte Vielfalt und Verschiedenheit der anzuwenden-
den Rechtsinstrumente führt bei grenzüberschreitenden Un-
terhaltsverfahren zwischen Mitgliedstaaten zu Rechtsunsi-
cherheit mit der möglichen Folge, dass Unterhaltsansprüche
nicht geltend gemacht oder erst nach Abschluss langwieriger
Gerichtsverfahren vollstreckt werden können.

b) Lçsungsans4tze des Unterhalts-VO-Entwurfs

Der von der Kommission vorgelegte VO-Vorschlag verfolgt
das Ziel, in einem einzigen Rechtsinstrument die Bestimmun-
gen zum (internationalen) Verfahrensrecht sowie zum IPR in
Unterhaltssachen einheitlich zu regeln. Die geplante Unter-
halts-VO soll im Verhältnis der Mitgliedstaaten35 zueinander
den Vorrang gegenüber allen anderen internationalen Rechts-
instrumenten haben. Der Unterhaltsberechtigte soll zudem

schneller und einfacher vollstrecken können, indem das Voll-
streckbarerklärungsverfahren entfällt und er sich der Unter-
stützung Zentraler Behörden bedienen kann. Der VO-Vor-
schlag kann als „ehrgeizig“ bezeichnet werden, da er in
verschiedenen Bereichen deutlich über den bereits erreichten
Stand der europäischen Harmonisierung hinausgeht und teil-
weise auch rein innerstaatliche Verfahren erfasst. Konkret
enthält der VO-Vorschlag überblicksartig36 Bestimmungen
zu den folgenden Aspekten:

(1) Gerichtliche Zust4ndigkeit
(Art. 3 – 11 Unterhalts-VO-E)37

Nach Art. 3 Unterhalts-VO-E wird die gerichtliche Zuständig-
keit sowohl durch den gewöhnlichen Aufenthalt des Beklag-
ten als auch des Unterhaltsberechtigten begründet. Des Wei-
teren sieht die Vorschrift eine Annexzuständigkeit im
Hinblick auf ein Personenstands- oder Sorgerechtsverfahren
vor. Nach Art. 4 Unterhalts-VO-E sollen die Parteien eine
Gerichtsstandsvereinbarung treffen können, ohne dass ein
besonderer Bezug zu dem gewählten Gericht(sstaat) erforder-
lich ist. Im Gegensatz zur derzeit für Unterhaltssachen gelten-
den Brüssel I-VO ist nicht mehr Anwendungsvoraussetzung,
dass der Beklagte seinen Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat
hat.
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29 KOM(2005) 649 endg.; Ratsdok. 5199/06. Der komplette Titel lautet:
„Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit und das
anwendbare Recht in Unterhaltssachen, die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Unterhaltsentscheidungen und die Zusammenarbeit im Bereich
der Unterhaltspflichten“. Der VO-Vorschlag ist abgedruckt in BR-Drucks
30/06 sowie bei Jayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrens-
recht, 13. Aufl., S. 402 ff. Auf Ungenauigkeiten der deutschen Textfassung
weist der Beitrag von Dörner, IPRax 2006, S. 550 ff. hin.

30 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABlEG 2001 Nr. L 12, S. 1;
Berichtigung in ABlEG 2001 Nr. L 307, S. 28; Ergänzung in ABlEG 2002
Nr. L 225, S. 13 und in ABlEU Nr. L 381, S. 10).

31 Siehe zur generellen Nichtteilnahme Dänemarks an der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Zivilsachen bereits oben Fn 6. Das Vereinigte Königreich
und Irland haben hingegen ihr „opt in“ (siehe dazu Fn 6) zur Brüssel I-VO
erklärt, so dass die Verordnung für diese Staaten gilt.

32 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 vom 21.4.2004 zur Einführung eines
Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, ABlEU
Nr. L 143, S. 15; Berichtigung in ABlEU Nr. L 97, S. 64.

33 BGBl. 1986 II, S. 825.
34 BGBl. 1986 II, S. 825.
35 Die Verordnung wird jedoch nicht für Dänemark gelten. Während das
Vereinigte Königreich sein „opt in“ nicht erklärt hat, wird Irland sich
hingegen an der Unterhalts-VO beteiligen. Siehe zum EU-verfassungs-
rechtlichen Hintergrund der Positionen Dänemarks, des Vereinigten Kö-
nigreichs sowie Irlands oben Fn 6.

36 Eine ausführliche Darstellung findet sich bei Looschelders/Boos, FamRZ
2006, S. 374.

37 Siehe hierzu auch Linke, FPR 2006, S. 238.



(2) Internationales Privatrecht
(Art. 12 – 21 Unterhalts-VO-E)38

Der VO-Vorschlag hält in Art. 13 am Prinzip der aus Art. 4 – 6
des HUntÜ39 bekannten „Kaskade“ fest. Durch die grund-
sätzliche Anknüpfung an das Recht am gewöhnlichen Aufent-
halt des Unterhaltsberechtigten und eine Reihe von Hilfs-
anknüpfungen, wenn das eigentlich berufene Sachrecht den
Unterhaltsanspruch verneint, soll die Bejahung eines Unter-
haltsanspruchs begünstigt werden. Unterhaltspflichten zwi-
schen Ehegatten und geschiedenen Ehegatten sollen sich im
Ergebnis jedoch nach dem Recht bestimmen, zu dem die
Eheschließung den engsten Bezug hat, da der Schuldner den
Anspruch nach diesem Recht bestreiten kann (Art. 15 Abs. 2
Unterhalts-VO-E).40 Art. 14 Unterhalts-VO-E sieht die Mög-
lichkeit einer Rechtswahl vor. Ein ordre public-Einwand soll
im Verhältnis der EU-Mitgliedstaaten zueinander nicht mög-
lich sein (Art. 20 Unterhalts-VO-E).

(3) Zustellung und weitere Verfahrensfragen
(Art. 22 – 24 Unterhalts-VO-E)41

Der VO-Vorschlag enthält eingehende Vorschriften über die
Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks in Unter-
haltsverfahren. Konkret werden in Art. 22 Unterhalts-VO-E
verschiedene Zustellungsformen aufgelistet, die die Mitglied-
staaten für zulässig erklären können. Allein diese Zustellungs-
formen sollen auch für rein innerstaatliche Verfahren gelten.
Die Art. 23 und 24 des VO-Vorschlags sehen detaillierte
Bestimmungen für den Fall der Nichteinlassung des Beklag-
ten vor.

(4) Wegfall der Vollstreckbarerkl4rung
(Art. 25 Unterhalts-VO-E)42

Nach Art. 25 des VO-Vorschlags sollen Unterhaltsentschei-
dungen, die in einem Mitgliedstaat ergangen sind, in allen
anderen Mitgliedstaaten vollstreckt werden, ohne dass es der
vorherigen Durchführung eines Vollstreckbarerklärungsver-
fahrens bedarf.43 Der Gläubiger könnte damit unmittelbar auf
der Grundlage der Entscheidung des Ursprungsgerichts in
einem anderen Mitgliedstaat die Zwangsvollstreckung betrei-
ben, was zeit- und kostensparend ist. Dem Unterhaltschuldner
hingegen ist im Vollstreckungsmitgliedstaat insbesondere der
Einwand abgeschnitten, dass die Vollstreckung auf Grund
materiell- oder verfahrensrechtlicher Mängel der Ursprungs-
entscheidung gegen den ordre public verstößt.

(5) Vollstreckungsrecht (Art. 27 – 36 Unterhalts-VO-E)44

Die Art. 27 – 36 Unterhalts-VO-E enthalten detaillierte Vor-
schriften, die z.T. tief in das Vollstreckungsrecht der Mit-
gliedstaaten eingreifen. Dort finden sich etwa Vorschriften
über die Anordnung monatlicher Pfändungen (Art. 34 Unter-
halts-VO-E) oder einer vorübergehenden Kontensperrung

(Art. 35 Unterhalts-VO-E) sowie über den Rang von Unter-
haltsforderungen (Art. 36 Unterhalts-VO-E).

(6) Schaffung eines Systems Zentraler Behçrden in den
Mitgliedstaaten (Art. 39 – 47 Unterhalts-VO-E)

Um die tatsächliche Beitreibung grenzüberschreitender Un-
terhaltsforderungen zu erleichtern, sieht der VO-Vorschlag
schließlich die Schaffung eines Systems Zentraler Behörden
in den Mitgliedstaaten vor. Die Regelungen ähneln in ihrem
Ansatz dem New Yorker Unterhaltsübereinkommen vom 20.
Juni 1956.45 Nach dem VO-Vorschlag sollen die Mitglied-
staaten Zentrale Behörden einrichten, die sowohl in allgemei-
nen Fragen als auch im Einzelfall zusammenarbeiten. Dabei
sollen die Behörden Informationen austauschen, um den Auf-
enthaltsort von Unterhaltspflichtigen sowie deren Einkünfte
zu ermitteln. Ein Unterhaltsberechtigter, der seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat hat, kann sich auf
seinen Antrag bei allen Handlungen zur Beitreibung seiner
Unterhaltsforderung durch die zuständige Zentrale Behörde
vertreten lassen (Art. 41 Abs. 2 Unterhalts-VO-E).

c) Meinungsbild in der Ratsarbeitsgruppe

Die Unterhalts-VO kommt nach Auffassung der Kommission
durch einstimmigen Ratsbeschluss zustande, ohne dass es der
Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf.46 Der VO-
Vorschlag ist bereits unter österreichischer und finnischer
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38 Siehe hierzu ausführlich R. Wagner, FamRZ 2006, S. 979 ff. sowie Boele-
Woelki/Mom, FPR 2006, S. 232 ff.

39 Siehe Fn 34. Art. 4 – 6 HUntÜ wurden in Art. 18 Abs. 1 und 2 EGBGB
inkorporiert. Art. 13 des VO-Vorschlags setzt die lex fori auf die 2. Stufe
und die gemeinsame Staatsangehörigkeit auf die 3. Stufe der Kaskade.
Art. 5 und 6 HUntÜ (Art. 18 Abs. 1 und 2 EGBGB) sehen insoweit die
umgekehrte Reihenfolge vor.

40 Nach Art. 8 HUntÜ, der in Art. 18 Abs. 4 EGBGB inkorporiert wurde, ist
auf den Geschiedenenunterhalt das Recht anzuwenden, nach dem die Ehe
geschieden wurde.

41 Siehe hierzu auch Linke, FPR 2006, S. 238 f.
42 Siehe hierzu auch Linke, FPR 2006, S. 239 sowie Gebauer, FPR 2006,
S. 254 f.

43 Das Vollstreckbarerklärungsverfahren ist zwischen den EU-Mitgliedstaa-
ten (außer Dänemark) bereits für bestimmte kindschaftsrechtliche Ent-
scheidungen (vgl. Art. 42 f. Brüssel IIa-VO) sowie im Anwendungsbereich
der EG-Vollstreckungstitel-Verordnung (siehe Fn 32), die auch Unter-
haltstitel erfasst, abgeschafft. Langfristig soll das Vollstreckbarerklärungs-
verfahren im europäischen Rechtsraum insgesamt entfallen.

44 Siehe hierzu auch Linke, FPR 2006, S. 239 f. sowie Gebauer, FPR 2006,
S. 254 f.

45 Für Deutschland ist das Übereinkommen am 19. August 1959 in Kraft
getreten (BGBl. 1959 II, S. 1377). 22 weitere EU-Mitgliedstaaten sind
ebenfalls Vertragsstaaten dieses Übereinkommens.

46 Dies ergibt sich daraus, dass die Kommission den VO-Vorschlag im
Hinblick auf Art. 67 Abs. 5 Anstrich 2 EG-Vertrag als Familienrecht
einordnet (siehe Ziff. 3.1. der Begründung des Kommissionsvorschlags,
KOM(2005) 649 endg.). Aus Sicht des Europäischen Parlaments könnte
(und wird voraussichtlich) dagegen eingewandt werden, dass es sich um die
Regelung von Ansprüchen handelt, die zwar im Familienrecht wurzeln,
aber im Kern vermögensrechtlicher Natur sind, so dass das Parlament ein
Mitentscheidungsrecht hat.



Präsidentschaft ausführlich in der zuständigen Ratsarbeits-
gruppe beraten worden. Unter deutscher Präsidentschaft hat
die Arbeitsgruppe bereits drei ganztägige Sitzungen abge-
halten. Die bisherigen Beratungen haben ergeben, dass der
Kommissionsvorschlag vielen Mitgliedstaaten in verschiede-
nen Aspekten zu weit geht. Eine Reihe von Mitgliedstaaten
setzt sich dafür ein, dass der verfahrensrechtliche Teil47 des
Vorschlags auf geographisch grenzüberschreitende Sachver-
halte zwischen Mitgliedstaaten beschränkt wird. Im Folgen-
den kann lediglich ein Überblick über einige weitere zentrale
Kritikpunkte der Mitgliedstaaten gegeben werden.
Die Erforderlichkeit des geplanten Rechtsakts wurde vor dem
Hintergrund infrage gestellt, dass die Haager Konferenz für
Internationales Privatrecht parallel an einem umfassenden
multilateralen Übereinkommen zum Internationalen Privat-
und Verfahrensrecht in Unterhaltssachen arbeitet.48 Es ist
geplant, dass dieses Haager Übereinkommen ebenfalls für alle
EU-Mitgliedstaaten gelten soll.49 Im Ergebnis sind die Mit-
gliedstaaten zu der Auffassung gelangt, dass ein europäisches
Rechtsinstrument trotzdem sinnvoll ist, da in der EU be-
stimmte grundlegende Werte- und Rechtsstandards einheit-
lich gelten. Deshalb kann die geplante EG-Verordnung in
geeigneten Bereichen intensivere Harmonisierungen vorsehen
als das Haager Übereinkommen. Dies gilt insbesondere für
die beabsichtigte Abschaffung des Vollstreckbarerklärungs-
verfahrens, die im Rahmen eines multilateralen Staatsver-
trags, der im Grundsatz allen Staaten zum Beitritt offen steht,
nicht vorstellbar ist.
Die Einführung der Gerichtsstandsvereinbarung in Art. 4 Un-
terhalts-VO-E wird von den Mitgliedstaaten grundsätzlich
begrüßt. Es werden jedoch Beschränkungen gefordert, wo-
nach die Parteien einen durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
oder ihre Staatsangehörigkeit vermittelten Bezug zu dem
vereinbarten Forum haben müssen. Im Übrigen stellen sich
hier ähnliche Grundsatzfragen zur Einräumung von Partei-
autonomie wie bei Rom III.50

Im Internationalen Privatrecht haben sich die Mitgliedstaaten
mit deutlicher Mehrheit gegen eine Einschränkung des ordre
public-Vorbehalts in Art. 20 Unterhalts-VO-E auf das Recht
von Nicht-EU-Mitgliedstaaten ausgesprochen. Speziell zum
Ehegatten- und Scheidungsunterhalt setzen sich Mitgliedstaa-
ten dafür ein, dem Schuldner entgegen Art. 15 Abs. 2 Unter-
halts-VO-E nicht die Möglichkeit eines Bestreitens der For-
derung nach dem Recht mit dem engsten Bezug zur
Eheschließung zu geben. Auch diese Unterhaltsansprüche
sollten sich grundsätzlich ohne eine derartige Bestreitens-
möglichkeit nach dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt
des Unterhaltsberechtigten richten.51 Wie schon bei der Ge-
richtsstandsvereinbarung stellen sich auch bei der Rechts-
wahlmöglichkeit ähnliche Grundsatzfragen zur Einräumung
von Parteiautonomie wie bei Rom III.52

Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hat sich gegen Art. 22
Unterhalts-VO-E ausgesprochen, durch den das Zustellungs-
recht in Unterhaltssachen geregelt werden soll. Der Kommis-

sion ist zwar zuzustimmen, dass die Abschaffung des Voll-
streckbarerklärungsverfahrens (Art. 25 Unterhalts-VO-E) die
Sicherstellung gewisser Verfahrensstandards in allen Mit-
gliedstaaten erfordert. Dies muss jedoch nicht zwingend
durch eine Harmonisierung in Form einer Verordnung ge-
schehen. Genauso gut wäre es möglich, nach dem Vorbild
der EG-Vollstreckungstitel-Verordnung bloße Mindestsstan-
dards in der Unterhalts-VO festzulegen, die ein Mitgliedstaat
einhalten muss, damit dort ergangene Entscheidungen euro-
paweit ohne Vollstreckbarerklärungsverfahren vollstreckt
werden können.
Der Wegfall des Vollstreckbarerklärungsverfahrens (Art. 25
Unterhalts-VO-E) wird teilweise kritisch hinterfragt, da gerade
im Unterhaltsrecht die Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten
teilweise stark voneinander abweichen, so dass zunächst auf
anderen Rechtsgebieten insoweit Fortschritte anzustreben sei-
en. Der Europäische Rat hat sich jedoch bereits in einem am
30. November 2000 verabschiedeten Maßnahmenprogramm
für die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen auf die Abschaffung des
Exequaturs in Unterhaltssachen geeinigt,53 so dass Art. 25
Unterhalts-VO-E wohl Bestand haben wird.
Im Bereich des Vollstreckungsrechts hat sich die große Mehr-
heit der Mitgliedstaaten gegen die Vorschriften über die An-
ordnung monatlicher Pfändungen (Art. 34 Unterhalts-VO-E)
sowie einer vorübergehenden Kontensperrung (Art. 35 Unter-
halts-VO-E) ausgesprochen. Es wäre daher überraschend,
wenn derartige Vorschriften noch Eingang in die Unter-
halts-VO finden würden.
Die vorgesehene Zusammenarbeit Zentraler Behörden
(Art. 39 – 47 Unterhalts-VO-E) wird von den Mitgliedstaaten
grundsätzlich begrüßt, da sich dieses Konzept auch in anderen
Rechtsinstrumenten bereits bewährt hat.54 Insoweit wird es bei
den weiteren Beratungen nur noch um die technischen Details
der Zusammenarbeit gehen.
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47 D. h. mit Ausnahme des Internationalen Privatrechts.
48 Zu dieser besonderen Situation eingehend unter Betonung des Interna-
tionalen Privatrechts R. Wagner, FamRZ 2006, S. 979 ff.

49 Wobei die Unterhalts-VO in ihrem Anwendungsbereich jedoch den Vor-
rang genießt. Das Haager Übereinkommen soll verbleibende Drittstaa-
tensachverhalte abdecken.

50 Vgl. dazu oben 2. c).
51 Die derzeit in 10 Mitgliedstaaten, darunter Deutschland (s. Fn 34), geltende
Regel des Art. 8 HUntÜ (Art. 18 Abs. 4 EGBGB), wonach der Schei-
dungsunterhalt dem Recht unterliegt, nach dem die Ehe geschieden wurde,
ist kritikwürdig, da sie das Unterhaltsstatut „versteinert“ und den tatsäch-
lichen Lebensverhältnissen des Unterhaltsberechtigten möglicherweise
nicht gerecht wird (siehe eingehend dazu den Beitrag von Schwarz/Scher-
pe, FamRZ 2004, S. 665 ff.). Art 15 Abs. 2 Unterhalts-VO-E, nach dem es
letztlich auf das Recht ankommt, zu dem die Eheschließung den engsten
Bezug aufweist, bringt insoweit wenig Abhilfe.

52 Vgl. dazu oben 2. c).
53 ABlEG 2001 Nr. C 12, S. 1.
54 Ein System Zentraler Behörden sehen beispielsweise auch die Brüssel
IIa-VO und das Haager Kindesentführungsübereinkommen vom
25.10.1980 (BGBl. 1990 II, S. 207) sowie das Haager Adoptionsüberein-
kommen vom 29.5.1993 (BGBl. 2001 II, S. 1035) vor.



4. Ausblick

Die obige Darstellung verdeutlicht, dass sowohl beim VO-
Vorschlag zum Scheidungsrecht (Rom III) als auch zum
Unterhaltsrecht eine schwierige Kompromisssuche ansteht,
um einen einstimmigen Ratsbeschluss zu erreichen. Obwohl
Deutschland beide Projekte während seiner Ratspräsident-
schaft voranbringen und deshalb für Rom III insgesamt 6 und
für die Unterhalts-VO sogar 7 Sitzungstage der Ratsarbeits-
gruppe angesetzt hat, ist die Verabschiedung der geplanten

Verordnungen während der deutschen Ratspräsidentschaft
nicht zu erwarten. Es wird jedoch angestrebt, in der Rats-
arbeitsgruppe bestimmte Grundfragen zu lösen, über die der
Ministerrat dann eine politische Einigung erzielen könnte.
Hierfür könnte sich u.a. die Frage eignen, inwieweit Partei-
autonomie in Form von Gerichtsstands- und Rechtswahlver-
einbarung geschaffen werden kann, zumal dieses Thema als
„Querschnittsfrage“ sowohl bei Rom III als auch bei der
Unterhalts-VO auftaucht.

Die Fortdauer der internationalen Zust4ndigkeit (perpetuatio fori
internationalis) im Familienrecht – .berlegungen aus Anlass einer
Erg4nzung des FamFG-E

Edda Rathjen, Maître en droit international (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne), Bonn1

Der Aufsatz untersucht den ergänzten Referentenentwurf ei-
nes Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG-E)
auf Regelungen der internationalen Zuständigkeitsfortdauer
und zeigt vor dem Hintergrund des geltenden Rechts denkbare
Regelungsmuster auf.

A. Einleitung

Der Fortdauer der internationalen Zuständigkeit (perpetuatio
fori internationalis) kommt eine Weichenstellung im Pro-
zess zu: Nur wenn eine Zuständigkeitsfortdauer eingreift,
also der Wegfall zuständigkeitsbegründender Umstände
nach Rechtshängigkeit die internationale Zuständigkeit un-
berührt lässt, ist der Fortgang eines Prozesses vor inländi-
schen Gerichten möglich. Ungeachtet dessen bestimmen die
meisten Rechtsquellen des internationalen Zivilverfahrens-
rechts (IZVR) nicht über das Eingreifen der perpetuatio fori
internationalis, und die Rechtsprechung zeigt in dieser Frage
ein uneinheitliches Bild. Die hierdurch begründete Rechts-
unsicherheit tritt in der Praxis verstärkt in solchen Rechts-
gebieten hervor, die die internationale Zuständigkeit haupt-
sächlich an das besonders veränderungsträchtige Merkmal
des gewöhnlichen Aufenthalts anknüpfen; sie kommt also
insbesondere im Familienrecht zum Tragen. Hier könnte ein
aktuelles Gesetzgebungsvorhaben Abhilfe schaffen: Das Ge-
setz über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das am

14.2.2006 als Referentenentwurf in ergänzter Fassung2 vor-
gestellt wurde (FamFG-E), hat zum Ziel, die Rechtsklarheit
und Einfachheit der Rechtsfindung im internationalen Fami-
lienrecht durch eine möglichst umfassende und transparente
Neuregelung zu stärken.3 Eine erste Fassung des Referenten-
entwurfs war bereits vor der letzten Bundestagswahl, am
6.6.2005, vorgestellt worden. Dass das Gesetzesvorhaben
nun weiterverfolgt wird, entspricht einer Vereinbarung der
Regierungsparteien im Koalitionsvertrag.4

Dieser Aufsatz will zunächst überprüfen, ob der Entwurf
diesem Anspruch hinsichtlich der perpetuatio fori interna-
tionalis in Familiensachen (vgl. § 125 FamFG-E) gerecht wird
(B.). Anschließend sollen mögliche Regelungsmuster für eine
Ergänzung des FamFG-E vor dem Hintergrund des geltenden
Rechts (C.) aufgezeigt und Leitfragen zur Entwicklung einer
gesetzlichen Regelung vorgeschlagen werden (D.).
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1 Die Verfasserin ist Doktorandin bei Prof. Dr. H.-P. Mansel, Direktor des
Instituts für internationales und ausländisches Privatrecht der Universität
zu Köln. Der Aufsatz ist im Zuge der Fertigstellung einer Dissertation zu
Fragen der perpetuatio fori internationalis im Zivilprozess und im Ver-
fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit entstanden.

2 Eine erste Fassung des Referentenentwurfs wurde am 6.6.2005 vorgestellt.
3 Begründung Referentenentwurf (6.6.2005) S. 229 ff.
4 In Z. 6079 ff. des Koalitionsvertrags vom 11.11.2005 heißt es: „Die
freiwillige Gerichtsbarkeit wird ein modernes und klar strukturiertes Ver-
fahrensrecht bekommen.“.


